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Bundesgütegemeinschaft Holzasche e.V. 

(BGH/Geschäftsführer)

seit 2011

Bundesverband Bioenergie e.V. (BBE/Vorstand)

und Koordinator Fachverband Holzenergie im BBE 

(FVH/Vorstand)

seit 2015

Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK/Vorstand) seit 2012

Holzenergie-Fachverband Baden-Württemberg e.V.  

(HEF/Vorstand)

2005-2017

Member of the STRUBIAS Technical Working Group

Arbeitsgruppe der EU Kommission zur Erarbeitung von eu-

weiten Düngemittelkriterien

seit 2015

Dozent an der Hochschule Rottenburg (SENCE, Bioenergie) seit 2008

Mitglied im IHK Energieausschuss, IHK Region Stuttgart seit 2013

Mitglied in der IHK-Vollversammlung der Region Stuttgart und

der Bezirkskammer Böblingen

ab 2017

Schulungen, Workshops, Vorträge, Veröffentlichungen
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Die BGH im Überblick –

Altholzkraftwerke

NaWaRo-Kraftwerke

Heizwerke
Poolunternehmen

Vermarkter/Makler

Aufbereiter/Kalkunternehmen

Labore/Berater

Anlagen-
hersteller

Verbände/Vereine

Logistiker

Baustoffhersteller

Mitglieder

Kompostierer

Vergasungsrückstände 

Pflanzenaschen

Wirbelschichtaschen

Naturholzaschen Altholzaschen

Stoffe
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Mögliche Anwendungsbereiche

Sowohl zertifizierte als auch
nicht zertifizierte Aschen 

werden eingesetzt

Aschen werden sowohl 
als reine Aschen als auch
als Gemisch ausgebracht

Ziel: nur zertifizierte Aschen
sollen zum Einsatz kommen

Kompostierung

Ziel: nur zertifizierte Aschen
sollen zum Einsatz kommen

Ausgangs-
stoff für 
Dünge-
mittel

Dünge-
mittel

Forst

Nur zertifizierte 
Aschen

Aufbereitet als 
Dolomit-Kalk-Gemisch

Landwirtschaft
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Warum ist eine Qualitätssicherung 

bei der Verwendung von Stoffen aus 

der Abfallwirtschaft auf land- und 

forstwirtschaftlichen Flächen notwendig?
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Bundesgütegemeinschaft

Holzasche e.V.Die große Chance:

Minister fordern Verschärfung der 
Düngeverordnung
Die Einhaltung der Nitrat-Grenzwerte 
ist eigentlich durch die 
Düngeverordnung geregelt. Die 
Umwelt- und Landwirtschaftsminister 
in Norddeutschland fordern eine 
Verschärfung. Niedersachsens 
Umweltminister Wenzel will ein 
Gesetz mit "mehr Zähnen": "Wir 
haben heute keine Möglichkeit der 
Düngeverordnung, die eine 
Sanktionierung zulässt. Wir haben in 
freiwillige Maßnahmen zwar viele 
Millionen Euro investiert, das reicht 
aber nicht aus. Wir brauchen bei 
einer Missachtung der Regeln auch 
das Ordnungsrecht.

Quelle: ndr.de
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Rechtsbereiche Asche

Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV)

Düngemittel-
recht

„Spiegeleintrags-
papier“

Bioabfall-
verordnung

Deponierecht

LAGA PN 98

Holzasche
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 § 7  Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft  

(1) Die Pflichten zur Abfallvermeidung richten sich nach § 13 sowie den 
Rechtsverordnungen, die auf Grund der §§ 24 und 25 erlassen worden sind.  

(2) Die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen sind zur Verwertung ihrer Abfälle 
verpflichtet.  

Die Verwertung von Abfällen hat Vorrang vor deren Beseitigung. Der Vorrang 
entfällt, wenn die Beseitigung der Abfälle den Schutz von Mensch und Umwelt 
nach Maßgabe des § 6 Absatz 2 Satz 2 und 3 am besten gewährleistet.  

Der Vorrang gilt nicht für Abfälle, die unmittelbar und üblicherweise durch 
Maßnahmen der Forschung und Entwicklung anfallen.  

Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft
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 § 7 Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft  

 (3) Die Verwertung von Abfällen, insbesondere durch ihre Einbindung in 
Erzeugnisse, hat ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.  

Die Verwertung erfolgt ordnungsgemäß, wenn sie im Einklang mit den 
Vorschriften dieses Gesetzes und anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
steht.  

Sie erfolgt schadlos, wenn nach der Beschaffenheit der Abfälle, dem Ausmaß 
der Verunreinigungen und der Art der Verwertung Beeinträchtigungen des 
Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten sind, insbesondere keine 
Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf erfolgt.  

Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft
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 § 7 Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft  

 (4) Die Pflicht zur Verwertung von Abfällen ist zu erfüllen, soweit dies 
technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, insbesondere für einen 
gewonnenen Stoff oder gewonnene Energie ein Markt vorhanden ist oder 
geschaffen werden kann.  

Die Verwertung von Abfällen ist auch dann technisch möglich, wenn hierzu 
eine Vorbehandlung erforderlich ist. Die wirtschaftliche Zumutbarkeit ist 
gegeben, wenn die mit der Verwertung verbundenen Kosten nicht außer 
Verhältnis zu  den Kosten stehen, die für eine Abfallbeseitigung zu tragen 
wären.  

Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft
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Negativbeispiel, Ausschreibung 2018
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Mängel der Ausschreibung

Verstoß gegen die Deklarationspflicht von Abfällen

AVV- Schlüssel fehlt

Handelt es sich um einen gefährlichen / nicht gefährlichen Abfall?

Kein Hinweis auf die notwendigen Genehmigungen wie z.B. für 

- Befördern, 

- Lagern,

- Behandeln,

- Verwerten

Handelt es sich um Rostache, Filterasche, beides?
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Erwartungen des Landwirtes

Düngemittel und Düngeprodukte stellen ein wesentliches Betriebsmittel 

für die Landwirtschaft dar

� Nährstoffe für seine Pflanzen

� Organische Substanz für den Boden

� Kalk zur Einstellung des pH-Wertes

� andere Funktionen wie Stimulierung des Wachstums, 

Hemmung der Nitrifikation im Boden etc.

Quelle: Eugen Köhler, Deutscher  Bauernverband
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� Umwelt-, Boden-, und Verbraucherschutz muss gesichert sein

� Markttransparenz und Entscheidungsfreiheit muss gewährleistet sein

Erwartungen des Landwirtes

Wichtig für den Landwirt sind

� die tatsächlichen Nährstoffgehalte und deren 

Pflanzenverfügbarkeit

� geringe Abweichung von den angegebenen Werten

� Kenntnis der Ausgangsstoffe zur Herstellung des Düngemittels

� organisch, mineralisch, Mischung

� Genaue Stoffbezeichnung: z.B. Kompost reicht als Angabe nicht aus, weil 

unterschiedliche Risiken zwischen Grüngutkompost und Kompost aus 

Haushaltsabfällen bestehen

Quelle: Eugen Köhler, Deutscher  Bauernverband
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Folgerungen

� Aschen: nicht jeden Ausgangsstoff nutzen, Löslichkeit von Nährstoffen 
entscheidend, ggf. weitere Bearbeitung nötig

� Grundsätzlich sollten alle Möglichkeiten genutzt werden Nährstoffe und 
organische Substanz in den Kreislauf zurück zu bringen         
=> nachhaltige Landwirtschaft, mehr Unabhängigkeit von fossilen Lagerstätten

� die Düngemittel müssen einen agronomischen Wert haben und nicht als 
billige Entsorgung missbraucht werden

� Risiken sollten aber bereits bei der Auswahl der Ausgangsstoffe begrenzt 
werden nicht erst am Endprodukt ambitionierte Grenzwerte für Fremd-und 
Schadstoffe, aber kohärent über alle Ausgangsstoffe und Endprodukte => 
Vorsorgeprinzip

� Klare für den Landwirt verständliche und brauchbare Kennzeichnung 
hinsichtlich wertgebenden Inhaltsstoffen (Nährstoffe und Löslichkeiten) und 
Ausgangsmaterialien

� Toleranzen enger an technischen Schwankungen fassen und nicht 
verschlechtern gegen bisherige VO

Quelle: Eugen Köhler, Deutscher  Bauernverband
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Auszüge aus dem Schriftverkehr mit ForstBW

Qualitätssicherung Bodenschutzkalkung

P.. Wie bereits am Jahresgespräch am 27. Januar diesen Jahres kommuniziert, streben 
wir an, zukünftig nur noch zertifizierte Aschen einzusetzen bzw. die eingesetzte Rezeptur 
Dolomit-Holzasche als Ganzes mit Hilfe der Bundesgütegemeinschaft Holzaschen 
zertifizieren zu lassen. Ich hoffe die Folie kann Ihnen bei Ihren Überlegungen behilflich 
seinPP(2015)

P. Unser Ziel ist es, dass unsere Lieferanten die beiden o.g. 
Produkte zertifizieren lassen und wir zukünftig in unseren 
Ausschreibungen nur noch diese entsprechend zertifizierten 
Produkte akzeptieren, bei denen der Hersteller mit dem Zertifikat 
die Einhaltung der geforderten Eigenschaften nachweistP.. (2015)

P Ausschreibung BodenschutzkalkungP.
Holzasche 
Bitte denken Sie daran von jedem Ihrer Aschelieferanten die Zertifikatsurkunde für das Jahr 
2018 des RAL GZ 252/1 gütegesicherter Ausgangsstoff in Kopie der Ausschreibung 
beizulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Zertifikatsurkunden die Parameter (PFT und 
Dioxine, dlPCB) enthalten. (siehe Angebotsformular, Bewerbungsbedingungen und 
Vertragsbedingungen).
P..
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P bereits im Jahre 2011 darauf hingewiesen, dass REACH für Holzaschen bei einer 
stofflichen Verwertung von Relevanz ist und in der Verantwortung der Unternehmen 
liegt. In Folge dessen war, bereits seither folgender Abschnitt Bestandteil der 
Ausschreibungsunterlagen (Bewerbungsbedingungen) von ForstBW.

Von Herrn P. habe ich nun die Rückmeldung erhalten, dass die Anforderungen gem. 
Art. 2 Abs. 7 d) der REACH-Verordnung im Falle des formal überprüften Gutachtens 
für die von der Firma PP. verwendeten Holzaschen erfüllt werden. 
Jetzt kann ForstBW nicht nur auf die REACH-Pflicht sondern zusätzlich auf eine 
praktikable und bereits bestehende Möglichkeit zur Umsetzung verweisen.

Für das neue Jahr:
• In der Ausschreibung von ForstBW wird die Erklärung zur REACH-VO 

enger gefasst.
P..(2018)

Auszüge aus dem Schriftverkehr mit ForstBW

Qualitätssicherung Bodenschutzkalkung
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Prüfschema für Rost- und Kesselasche aus naturbelassenem Holz 1a) 1b) 2 )3)

Holzbrennstoff
(ausschließlich 

naturbelassenes Holz)

Brennstoff-
kontrolle

Brennstoffbuch:
•Lieferant
•Herkunft
•Sortiment

V
o

rg
e

la
g

e
rt

Dokumentation

Holzasche-
anfall

Zuordnung
nach AVV

Werte DüMV
Anlage 2, Tabelle 1.4

eingehalten?5)

10 01 01
Rost- und Kesselasche

Entspricht 
Düngemitteltyp?
(Kalkdünger aus..)

Verwendung in
Land- und

Forstwirtschaft

Herstellung 
Düngemittel

Verwendung in
Land- und 

Forstwirtschaft Untertagedeponie
Untertageversatz

Deponie (DK II)

Überprüfung 
Abfallschlüssel

(Eluatgrenzwerte
Heft 69)7)

Werte
eingehalten?

Nicht gefährlicher 
Abfall AVV 10 01 01

Einhaltung
Grenzwerte

DK II8)

Ja

Ja

Gefährlicher 
Abfall AVV 10 01 14*

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Reduktion
Cr VI

Nein

eventuell

Zusatz-
komponenten

Falls Verwertung aus sonstigen Gründen nicht möglich

Körnungsanforderung
Ab 01.01.2017:

Siebung  90% 6,3 mm
70%  3,15 mm

im Falle „Kalkdünger“
Tab. 6 Nr. 6.4.11 

Spalte 3

DüngeMV

Heft 69 
zum Download unter

www.um.baden-
wuerttemberg.de

15 % basisch 
wirksame 

Bestandsteile
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Anträge 
Mitgliedschaft 
Gütesicherung

Bundesgütegemeinschaft 
Holzasche e.V.

(BGH)

Antragsteller
Feuerungsanlage

Mitglied der BGH

Schulung
des GS-Beauftragten 

nach QMH 8

Begutachtung 
durch Prüfbeauftragten 

nach QMH 9

Bundesgütegemeinschaft 
Kompost e.V.

(BGK)

Fachausschuss 
Dünger

FA-Dünger (BGK, BGH)

Gütezeichen, 
Urkunde, 
Zertifikat

Untersuchungen
durch Prüflabor nach 

QMH 10

Gütezeichen,
Urkunde,
Zertifikat

Bundes-
Güteausschuss 

(BGA)

ErgebnissePrüfung der Ergebnisse
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Nicht gefährlicher
Abfallschlüssel

Nicht direkt ausbringen
Nicht Vermischen

Ausgangstoff für Düngemittel

Einhaltung
Schadstoffgrenzwerte

Nährstoffe
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Quality class  A Quality class B
Arsen (As) 40 20 20

Blei (Pb) 150 100 200 140
120

150 Holzasche 
f. Waldkalkung

Cadmium (Cd) 1,5 5 8 1,5

5 Strohasche
20 Holzasche
50 Mix Stroh- 
u. Holzasche

Chrom (ges.) - 100

Chrom (Cr VI) 2 2 2 0,5

Nickel (Ni) 80 150 200 100 60
Quecksilber (Hg) 1 1,5 0,8
Thallium (Tl) 1

Zink (Zn)**
0,1 %*

(1000 mg/kg)
1.200 1.500 500

Kupfer (Cu)**
0,05 %*

(500mg/kg)
200 250 230

PFT 0,1
∑PAK 12
PCDD/F 20 ng TE/kg TS 20 ng TE/kg TS

Summe Dioxine  
+ Summe dl-PCBs 
(WHO 2005)

30 ng TE/kg 
TS

WHO-TEQ ∆

∆ Ausbringung auf 
Grünland zur Futter-
gewinnung (ausge-
nommen 
Maisanbau)

8 ng TE/kg TS
WHO-TEQ

* nur Kennzeichnungspflicht bei Überschreitung
** Spurenelement, kein Schadstoff

Grenzwerte Unterschiede

DüMV - Österreichische Richtlinie - Südtiroler Dekret - executive order 818
Parameter
(mg/kg TS)

Deutschland Austria Südtirol
(Italien)

Dänemark
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STRUBIAS
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Anforderungen 
an die 

Produktions-
prozesse

Anforderungen 
an das 

eingesetzte 
Material

Direkte 
Produkt-

anforderungen

Produktqualitäten:

menschliche 
Gesundheit

Umweltaspekte

Qualitäts-
sicherungs-

systeme

Labelling
RAL 252/

252-1 

In
d
ire

kte
   A

n
fo

rd
e
ru

n
g
e
n

z.B. 
- Schwermetallgehalte
- Nährstoffgehalte

End of waste

STRUBIAS Rückgewinnungsregeln
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e
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n
g
e
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z.B. 
- Schwermetallgehalte
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End of waste

STRUBIAS Rückgewinnungsregeln

Anforderungen werden

vom RAL GZ 252 Dünger

vollumfänglich erfüllt!
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Mindestrezyklatgehalt für Düngemittel hilfreich?
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Schlussfolgerungen

Verwendung von Aschen auf Flächen berührt zahlreiche Rechtsbereiche

Schadstoffverschleppungen müssen vermieden werden

Asche ist ein gutes/r Düngemittel/ausgangsstoff
Aber: Mit besonderem Prüfbedarf

Sicherheit für Hersteller, Inverkehrbringer, Anwender schafft das 
RAL Gütezeichen 252 Dünger

Die BGH gewährleistet die kontinuierliche Berücksichtigung der 
Fortentwicklung des Rechtsrahmens durch aktive Mitwirkung



Bundesgütegemeinschaft

Holzasche e.V.

© BGH

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bundesgütegemeinschaft

Holzasche e.V.

Dr. Rainer Schrägle
Scheibbser Str. 74
71277 Rutesheim
Tel.: 0 71 52/90 88 911
Fax: 0 71 52/90 88 920

Holzaschekongress
02. April 2019

Stuttgart

www.holzaschekongress.de


